
Angeklagten auf Freispruch und hin
sichtlich der Förderung, wenn nicht 
mehr als bisher bewiesen werde, bei 
Itting sen. auf Freispruch, bei Itting jun. 
auf Einstellung erkannt werden müsse. 
Obwohl hiernach feststand, daß gegen 
Itting sen. eine höhere Strafe als 10 Mo
nate Gefängnis keinesfalls mehr in 
Frage kam, wird er nicht aus der Haft 
entlassen.
Ein Haftentlassungsgesuch des Verteidi
gers vom 27. 10. 1949 bleibt ohne Er
folg.
Die Akten mit dem Revisionsurteil ge
langen erst am 2. 11. 1949 zum Gene
ralstaatsanwalt und von da am 4. 11. 
1949 zu mir. Am 21. und 28. 11. 1949 
wird vor der Großen Strafkammer in 
Gera verhandelt mit dem Ergebnis, daß 
den Richtlinien des Revisionsurteils fol
gend Itting sen. freigesprochen und das 
Verfahren gegen Itting jun. unter Ein
stufung als Mitläufer eingestellt wird.
Die neue Hauptverhandlung hat über 
die tatsächlichen Feststellungen des Ru- 
dolstädter Urteils hinaus nichts Belasten
des ergeben. Der gesamte Prozeß ist 
keine Musterleistung unserer demokra
tischen Justiz. Zwei Mängel fallen be
sonders in die Augen:

1. ) die oberflächliche und willkürliche
Handhabung der Tatbestände der 
Kontrollratsdirektive Nr. 38,

2. ) Die Unbedenklichkeit, mit der die
Untersuchungshaft aufrecht er
halten wird, verbunden mit einem 
Verschleppen des Prozesses, das 
mit Arbeitsüberlastung nicht hin
reichend entschuldigt werden 
kann.

1.) Es fehlt von Anfang an eine verant
wortungsbewußte Unterscheidung 
der Tatbestände des Art. II (Haupt
verbrecher) und des Art. III (Be
lastete) hinsichtlich der Förderung 
und Nutznießung. Außerdem hätte 
von vornherein klar sein müssen, 
daß man die gegebenen Spenden 
und erzielten Gewinne nicht abso
lut betrachten durfte, sondern ins 
Verhältnis zu Vermögen und Um
satz setzen mußte. Mit einer Be
gründung, ähnlich wie sie in der 
Anklageschrift gegeben war, könnte 
man fast alle Inhaber von mitt
leren und großen Betrieben, die in 
der Nazizeit gearbeitet haben, un
ter Anklage stellen, gleichgültig, 
welche politische Einstellung sie ge
habt haben. Daß dies nicht der 
Sinn der Direktive 38 sein kann, 
ist einleuchtend. Hier kommt noch 
hinzu, daß die klare antifaschisti
sche innere Einstellung des Vaters 
Itting, der dafür zweimal ins KZ. 
ging, durch die Hauptverhandlung 
erwiesen wurde, während Itting jun. 
ein inneres Sympathisieren mit dem 
Nationalsozialismus zumindestens 
nicht bewiesen worden ist. Man 
sollte sich klar machen, daß eine 
Handhabung der Direktive 38, wie 
hier geschehen, geeignet ist, die 
Verfahren nach Befehl 201 allge
mein zu diskreditieren. Dazu kommt 
noch, daß die Unterverhältnis
mäßigkeit zwischen Strafe und

Sühnemaßnahmen besonders hin
sichtlich Itting sen. leicht den durch
aus unerwünschten Eindruck ent
stehen lassen kann, daß der Haupt
zweck des Verfahrens nicht die 
Einstufung und Bestrafung der An
geklagten, sondern die Einziehung 
des großen Vermögens sei.

2.) Die Art, wie hier die Unter
suchungshaft angewendet worden 
ist, läßt keine Bedenken grund
sätzlicher Art gegen die Haftbe
stimmungen der Ausführungsbe
stimmungen Nr. 3 zum Befehl 201 
vom 21.8.47 gerechtfertigt erschei
nen, wobei hier noch dazukommt, 
daß, offenbar durch ein Versehen 
zwar die Anklage, nicht aber der 
Haftbefehl vom aufsichtsführenden 
Staatsanwalt bestätigt worden ist. 
Die verfassungsrechtlich normierte 
persönliche Freiheit und die im

Art. 136 der Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik ga
rantierte Sicherheit, daß Unter
suchungshaft der richterlichen Nach
prüfung unterliegt, ist hier illu
sorisch. Es wird gerade von seiten 
der Justiz gern anerkannt, daß die 
Polizei auf allen anderen Gebie
ten des Strafrechts nach der viel
fach laxen Handhabung in den er
sten Jahren jetzt seit längerer Zeit 
bemüht ist, der Vorführungspflicht 
nach §128 StPO, zu genügen. Die 
Verfahren nach Befehl 201 jedoch 
sind der einzige Sektor unserer 
Demokratischen Strafrechtspflege, 
auf dem Artikel 136 der Verfas
sung praktisch nicht in Kraft ist. 
Es wäre wohl zu erwägen, ob und 
auf welche Weise er in Kraft ge
setzt werden soll.

gez. Dr. Schneider.

Die Wirtschaftsstrafverordnung
DOKUMENT NR. 141

§ 1
(1) Wer die Durchführung der Wirt
schaftsplanung oder die Versorgung 
der Bevölkerung dadurch gefährdet, 
daß er vorsätzlich
1. entgegen einer für ihn verbindlichen 

Anordnung einer Dienststelle der 
Wirtschaftsverwaltung die Herstel
lung, Gewinnung, Verarbeitung, Be
arbeitung, Beförderung oder Lage
rung von Rohstoffen oder Erzeug
nissen ganz oder teilweise unterläßt 
oder fehlerhaft vornimmt,

2. Gegenstände, die wirtschaftlichen 
Leistungen zu dienen bestimmt sind, 
ihrem bestimmungsmäßigen Gebrauch 
entzieht oder ihre Tauglichkeit hier
für mindert,

3. Rohstoffe oder Erzeugnisse entgegen 
dem ordnungsmäßigen Wirtschafts
ablauf vernichtet, beiseiteschafft, zu
rückhält oder im Werte mindert,

wird mit Zuchthaus und mit Ver
mögenseinziehung bestraft.
(2) Liegt ein minderschwerer Fall vor 
oder ist die Tat fahrlässig begangen, 
so ist auf Gefängnis und Geldstrafe 
oder auf eine dieser Strafen zu er
kennen.

§ 16
c) Einziehung von Gegenständen.

(1) Neben der Strafe können die Ge
genstände, auf die sich die strafbare 
Handlung bezieht oder die zu einer 
solchen Handlung benutzt worden sind, 
ohne Rücksicht auf Eigentumsverhält
nisse und sonstige Rechte Dritter ein
gezogen werden.
(2) Für das Recht eines Dritten ist bis 
zur Höhe des Wertes oder des Er
löses der eingezogenen Gegenstände 
Entschädigung zu gewähren, es sei denn, 
daß der Dritte von der Straftat Kennt
nis hatte oder haben mußte oder von 
ihr einen Vorteil hingenommen hat oder 
hinzunehmen bereit war. Der Anspruch 
verjährt in einem Jahr nach Eintritt der 
Rechtskraft der Entscheidung.
(3) Auf die Einziehung kann auch selb
ständig erkannt werden. Auf das Verfah

ren finden die §§ 430 bis 432 der Straf
prozeßordnung Anwendung. Zuständig 
ist auch das Gericht, in dessen Bezirk 
sich der einzuziehende Gegenstand zur 
Zeit der Stellung des Antrages befindet.
(4) Mit der Rechtskraft der Entscheidung 
gehen die Rechte Dritter unter.

§  21
(1) Anzeigen wegen eines Verstoßes 
gegen die Strafbestimmungen dieser Ver
ordnung sind nach Abschluß der not
wendigen Ermittlungen dem zuständigen 
Minister oder der von ihm ermächtigten 
Dienststelle der Wirtschaftsverwaltung 
zur Prüfung und Entscheidung darüber 
zuzuleiten, ob ein Wirtschaftsstrafver
fahren durchzuführen oder das Ver
langen auf gerichtliche Strafverfolgung 
zu stellen ist.
(2) Erscheint wegen der Schwere oder 
wegen der Besonderheit der Straftat die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe oder 
einer Geldstrafe von mehr als 100 000DM 
oder eine Vermögenseinziehung erfor
derlich oder hält der zuständige Mini
ster oder die von ihm ermächtigte Dienst
stelle der Wirtschaftsverwaltung aus an
deren Gründen die Durchführung eines 
gerichtlichen Strafverfahrens für geboten, 
so ist das Verlangen auf gerichtliche 
Strafverfolsung zu stellen. Andernfalls 
wird im Wirtschaftsstrafverfahren durch 
Wirtschaftsstrafbescheid des zuständigen 
Ministers oder der von ihm ermächtigten 
Dienststelle der Wirtschaftsverwaltung 
auf die nach § 24 zulässigen Strafen oder 
Maßnahmen erkannt.
(3) Das Verlangen auf gerichtliche Straf
verfolgung kann bis zum Beschluß über 
die Eröffnung des Hauptverfahrens zu
rückgenommen werden.
(4) Eine gerichtliche Strafverfolgung 
kann nicht mehr stattfinden, wenn ein 
Wirtschaftsstrafbescheid rechtskräftig er
lassen worden ist.
Aus: Verordnung über die Bestrafung 
von Verstößen gegen die Wirtschafts
ordnung (Wirtschaltsstralverordnung) 
vom 23.9.1948, — Zentralverordnungs
blatt 1948 Nr. 41 S. 439 ff. —
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